
NGG. Wir in der Brotindustrie Baden-Württemberg 
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NGG. Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten 

Landesbezirk Südwest, Uwe Hildebrandt Telefon 0711 229606-90 instagram: ngg_suedwest  
Willi-Bleicher-Str. 20, 6. OG Fax       0711 229606-99 fb: NGGSuedwest 
70174 Stuttgart lbz.suedwest@ngg.net suedwest.ngg.net 

Baden-Württemberg 
Tarif 2023 

Liebe Kolleginnen und Kollegen,   

eure großartigen 24-Stunden-Streiks und das 
starke Urabstimmungsergebnis von 98,3 % hat 
die Arbeitgeberseite enorm beeindruckt. Eure 
mutigen Streiks hat die Blockadehaltung der 
Arbeitgeber letztendlich durchbrochen. Beim 3. 
Verhandlungstermin am 02.05.2023 konnte   
eure NGG-Tarifkommission nach langen und 
schwierigen Verhandlungen ein großartiges   
Ergebnis erzielen.  
 

Ergebnis im Einzelnen! 

»  Ab 01.06.2023 steigen die Entgelte um  

7 Prozent in allen Entgeltgruppen.  

»  Ab dem 01.10.2023 gibt es eine weitere   

Steigerung der Entgelte um 1,5 Prozent. 

»  Mit der Entgeltabrechnung im Mai 2023 gibt 

es eine Inflationsausgleichsprämie in Höhe 

von  1.250 Euro (Teilzeit anteilig). Auszubil-

dende bekommen 50 Prozent.  

»  Die Ausbildungsvergütungen steigen um mo-

natlich 200 Euro.  

»  Ein Tarifvertrag zur Übernahme der Auszubil-

denden wird eingeführt.  

»  Vereinbarung zum Einstieg in Gespräche 

über einen Demografie-Tarifvertrag 
(altersgerechte Arbeit). 

»  Der Tarifvertrag kann frühestens zum  

31.03.2024 gekündigt werden. 
 

Herzlichen Dank an alle NGG-

Mitglieder, die dieses Ergebnis 

möglich gemacht haben! 

STUTTGART, 6. April 2023  

Diesen starken Tarifabschluss habt  

ihr euch erkämpft!  

Plus 8,5 % mehr Geld.  

Zusätzlich 1.250 € netto  

Inflationsausgleichsprämie.  

Online Mitglied werden unter suedwest.ngg.net 



Zurück an: Gewerkschaft NGG,  Landesbezirk Südwest,   
Willi-Bleicher-Str. 20, 70174 Stuttgart 

Zurück an: Gewerkschaft NGG,  Landesbezirk Südwest,   
Willi-Bleicher-Str. 20, 70174 Stuttgart 

Dazu das Bundesarbeitsgericht: 
 

»Tarifverträge kommen nur zustande, 

wenn sie gegebenenfalls von den  

Gewerkschaften mit den Mitteln eines 

Arbeitskampfes erzwungen werden 

können.  

Ohne die Möglichkeit des Streiks  

wären Tarifverhandlungen nicht mehr 

als "kollektives Betteln“.« 

 
(BAG, Urteil vom 12. März 1985 – 1 AZR 636/82 ) 

 

Du und die NGG. 
Deine Arbeit. Unsere Stärke. 

Wer sich dem Warnstreik anschließt, handelt 
rechtmäßig. Streikteilnahme ist keine Verletzung 
der vertraglichen Arbeitspflicht. 
Während des Warnstreiks ruht die Arbeitspflicht. 
 
Eine Kündigung wegen Teilnahme am Warn-
streik ist unzulässig. 

 
  

Der Warnstreik ist rechtmäßig! 


